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Der schweizeri si
heraus

von Escher
Mitglieder» der geftzzebesde»

Band M. n°. I.XXIII.

Gesezgebu n g.

Senat, 10. Mai.
Präsident: Frasra.

Die Diseuss-on über den Beschluß, der neue
Strafen gegen Ansreisser und ihre Hehler verhängt,
wird fortnesezt.

La riech ere glaubt, der Bericht mache aller-
dings dem Patriotism und der Herzensgute der M t-
glieder der Commission Ehre; aber es durfte dabei
dsch ein zu hoher Grad von Patriotism bei unserm
Vo.ke vor usgeftzt seyn; wir sollen alle Uebertreibung-
gen vermelden; die Gefühle der Blutsverwaudschafk
sind von der Natur eingegebne Gefühle, und verdie,
neu daher unter allen Umstanden Achtung und Gcho-
nung; was den Tadel des 2ten Art. betritt, so be-
darf das Vaterland der Confiscation der Guter
freilich nicht, um die Familien der Vaterlandsver-
theidiger zu unterstützen aber eine Sicherheit
mehr, kann ihn n auch nur Vortheile gewähren;
was ihn aber eher zur Verwerfung stimmen könnte,
w re der 2te Art. in sofern er nur den dritten Theil
des Vermögens der Auàisser als Geldbuße einzu-
zieh'?,, verordnet; diese Ausreißer werden meist Un-
verehli ee ohne eignes Vennögen seyn; aber ein
nachfolgender Beschluß kann bestimmen, daß der
E.btaêU des Deserteurs in den Handen des Vaters
confiselrt werden soll; er nimmt den Beschluß an.

Meyer v. Arb. ist über die ersten Artikel, aber
nicht gan über den 4t. n Art. mit der Commis-
son ei, ve standen ; wft sollen auch der menschlichen
Schwachheiten Rechnung tragen, allein der -Arr-'kel
dehnt sich über zu viele Verwandten aus, und sollt
sieb a if Eltern und G schwisier allem beschranken
Er verwirft darum den Beschluß.

U steri : Ich werde suchen den ^ench; der Com-
'

mission gegen chie gestern sowohl ais heme geäustc ten
Meinungen zu rechtftrti M. Ich wiederhole, daß der
geg-M'vartige Be'chluß nicht das Strafgescz gegen
Ausrei-serch sondern emsig zwei Zusatzartikcl zu dem-
selben enthält; jenes ist bereits in Kraft, und findet

he Republikaner
zegebe»

und Uster!
Mathe der helveisschea Republik.

Lnzcrn, 17. Mai 1799. (2z. Floréal VII.)

sich in dem von uns angenommnen fränkischen Mill--
tàraesezbuche; die fränkische Republik hat gewiß nicht
zu gelinde Strafen gegen bieft Verbrechen festgesezt;
indessen billigt die Commission auch die beiden vorge-
schlagnen Zusätze : die Geldbuße gegen Ausreißer ins
Ausland, und die Verhaftung der Verheimlicher von
Ausreissern ins Innere; wann sie die Abfassung, des
2ten Art. getadelt hat, so wollte sie aus dieser gcle-
gentlichen Bemerkung nie einen Verwerfungsgrnnd
machen. Aber wenn der Verhcimliber eines Ausreift
fers eben so gut Mitschuldiger des leztern und also
strafbar wird, wie der Hehler gestolner Waare Mit-
schuldiger des Diebes ist — so können wir unmöglich
die Straflosigkeit aller Verwandten, die einen Aus-
reisser hehlen würden, und die durch den Beschluß
fesigeftzt wird, gut heißen. Der B. Muret vermengt
zwei sehr verschiedene Dinge miteinander, wenn er
sagt, eure Commission wolle den Vater zum Angeber
seines Sohnes machen; — es ist hier von Angabe
überall die Rede nicht; der Vater, der einem feigen
Sohne, welcher als Ausreisser nach Hause gelaufen
kommt, die Aufnahme ins elterliche Haus verweigert
und ibu auf ftinen Posten zmükweist, wird dadurch
nicht sein Angeber; eben so wenig, wenn er ihn selbst

dahin zurnkfiihre.
Der B- Fuchs sagt: die Commission verlange >

der Vmer soll seinen Sohn selbst zur Todesstrafe aus-
lieft? ; auch hievon kann die Rede nicht s yn;
geg.-n De>er ion ins Innere spricht der ftänkiiche
Miliftrcoder nicht Todesstrafe aus, und wo ware
dus Militers-wicht, das den Sohn, der ins väterli-
s. e.da-s hätte fliehen wollen, und den sein Vater
ftibst voll edel» Unwillens znrükführt -- zum Tode
v r. r He len könne? — Man beruft sich auf Natur-
gssühle; a ,ch ich berufe mich auf diese —"nd vor
a ftn a f das in «nftre Herllen mit »nauslösch'icheu
?ügen eiu^egrabne Pflichtgefühl, das nach unsern
Tbaten uns entweder iokm oder straft; ich berufe
mich auf die Gefühle des freien Mannes. des tu-
gendhaften Bürgers, des ächten Republikaners: mag
man sie immerhin auch Naturgofuhle nennen, zene

engherzigen Sef:»hle des Selbstsucheiers, des verdorr



tenen Egsisten ; die Naturgefühle der leztern gehô-
ren für Despotien und Monarchien, jene hingegen sind
das Eigenthum der Repupliken. Man lese die Te-
schichte dieser leztern; in ihren schönsten Zeiten war
das Verbrechen des Ausrcisscrs selten, und die wem-
gen, die sich d>ssen schuldig machten, wurden von
ihren nächsten Verwandten ins F ld zurnkgeführt,
oder dcr Strenge des Gesetzes ausgeliefert; unter
Königen und Despoten verhalt es sich anders ; sie

haben das Verbrechen der Desertion erzeugt; der
Soldat, der nicht fur Freiheit und den eigenen Heerd
kämpft, ist der Sklave seines Herren; indem er aus-
reißt, sucht er sich frei zu machen. Wir sollen bei
unserm Volke die edlern Gefühle des Republicaners
voraussehen, und sie dadurch bef rdern, und verbrei-
ten. Ich stum»« nochmals zu Verwerfung des Te-
sch lusses.

Lüthi v. Langn, halt die Resolution nicht für
annehmbar; die gegenwärtigen Zcitumstande verlan-
g n alle mögliche Anstrengung; jeder Staatsbürger
ist sich vor allem dem Vaterland schuldig, und die
Annahme des Gesetzes würde uns zwingen, jm In-
nein eine Armee Aufpasser für alle Deserteurs zu er-
richten.

Fuchs: so schön listen den Rapport der Com-
mission vertheidigte, so bin ich doch nicht überzeugt;
ich hatte zwar gänzliche Confiscation dcr Güter der Aus-
reisser gewünscht, und b llige also den sten Art. nicht
ganz. Aber den 4tcn im ß ich immer noch gut heis-
sen Der Vater hat freilich Pflicht den Sohn zur
Tapferkeit, zu Erfüllung aller seiner Bürgerpflichten
zu ermähne» ; und es ist schöne Handlung eines Wei-
bes, die dem zaghaften Gatten Muth einst Pt; aber
hier ist der Fall ganz anders; ein schon wirklicher
Verbrecher sucht Zuflucht bei seinen nächsten Ver-
wandten, und diese sollten ihm deitstibeu verweigern,
der Vater soll nicht blos Angeber und Ankläger, si n-
dein auch Auslieferer seines Sohnes aufs Schaffor
seyn? Unbestraft werden die Schuldigen nie bleiben;
die Gerechtigkeit wird sie in den à,u>n der Eltern
und der Gattinnen ergreift«» ; aber diese sollen nicht
gezwungen seyn, sie selbst auszuliefern. Ich nehme
den Beschluss an«

Scharer m-terstüzt den Bericht der Commission;
es ist zwar trau« g und fast widernatürlich daß Ver-
sandte ihre Verwandle; r Strafe ausliefern; aber
unmenschlich ist chicr nichts, nur Schuldige werben
gestraft, und wir können mnnvgtlch den Ausreissern
eine Menge Zufiuchrsörtrr eröffnen.

Cruuer : Die Resolution scheint wahrhaftig
eher gemacht, die Z-.malinge chv.-n Abmärsche na.
den Grenzen abzuhalten; wenn sie finden, üaß si-

so viel ungestrafte Verhestnl cher durch das Sesez jelb
erhalte», was werden die Zaghaften thun s das Gc
ftz ware offenbar umnorai.sch, indem .4 zeightit un

Meineid und ihre Mitschuldigen rechtfertig ». Die
Liebe des Baterlands soll jede andere Liebe in sich
fassen und überwiegen. Er verwirft den Beschluß.

Bodm er stimmt auch zur Verwerfung, und
Usteri bei; der Beschluß nimmt gerade sie von der
Strafe aus, die am schuldigsten seyn würden. Alle
feine Sühne sind auf den Grenzen, aber er würde
keinem rathen, als Ausreißer zurükzukommen.

Lang findet beide Meinungen gehen zu weit;
die Verwandten sollen auch, aber so strenge wie andere
Bürger nicht gestraft werben. Usteri irrt sich, wenn
er glaubtsi der Vater würde den Sohn, der Ausreift
sir ist —wenn er ihn angiebt— nicht dem Tode über-
liefern. — Ein nachfolgender Beschluß kann zwek-
mäßige Strafen gegen die Verwandten verhangen^
auch hätte er die Confiscation des ganzen Vermögens,
nicht nur eines Dritthcils gewünscht. Er nimmt den
Beschluß an.

Meyer v. Arau muß die Resolution als un-
vollständig verwerfen; er will ein vollständiges Geftj
gegen Ausreißer beisammen haben, nicht den einen
Theil im Miiitärgesczbuch und den andern besonders.

M à ret glaubt, man dürfe den Beschluß nur
dem Militargeftzbuch anhängen, so habe man alles
beisamen. Der Beschluß wird mit zo gegen 22 St.
verworfen.

Die Discussion über die Beschlüsse, welche den
2len, Zten und 4ten Abschnitt der Organisation dcr
Friedensgerichte enthalten, wird èrôssnet.

Der Bericht der Commission war folgender:

Zweiter Abschnitt.
Eure Commission, welcher ihr die Untersuchung

des 2ten Abschn. über die Compete»; des Friedcnsge-
richcs habt anvertraut, nebst der zrcn und 4ten Sek-
tion, hat denn erstens die erwehntc 2ce Sektion genau
durchsucht; sie nahm darin wahr, daß in Folge der-
selben das Friedensgericht summarisch, 'und uuappel-
label über einen jciviiischcn Rechtshar.del, dessen Ve-
trag nicht Z2 Schwcitzerfranicn übersteigt, und über
Zank- und Raufhändel, die keine Crin.inalauklage
nach sich ziehen, bei welchen die Schadloshaltung
die Summe von 32 Fr. nicht übertrifft, und bei
welchen das Gesez keine grössere Busse,, als eine von
4 Fr. beänumt, absprechen solle. Dieser Abschallt
verfugt überdcs, daß das Fricdensgericht im Fall
einer diestsi.lligcn Contestation vorläufig über sein«

Comperenz abspreche, über welchen Spruch die Ap-
Deflation vor das Distriklsgericht zugelassen wird,
in sofern die appellierende Parchej sogleich nach ge-
cragcncm Urtheile solche Weiterftehung unterlegt, und-
selbe, und den zur apveflakonschen Erscheinung be-
stim uten Tag innerthalb 14 Ta^eii dcr Widerparthei
anlunden laßr. Sobald aber das DistritlSgericht



einen solchen Handel dem Friedensgericht znrükschiktH
so muß der Ansprecher sich in lo Tagen wiederum
zum Friedensrichter wenden.

Bürger Senatoren! ihr werdet in dieser Sektion
tnern menschenfreundlichen Wunsch erfülle, und den
Grundsaz, der euch zur Errichtung der wohlthätigen
Friedensgerichte verleitet hat, genau beobachtet sehen.
Die Bürger Helveticas können iiicht mehr, etwa durch
den eigennützigen Rath schciuheiliaer Rabulisten, oder
durch ein udelverstandencs Ehrgefühl, oder durch
Nael'gierde, oder andere Leidenschaften geleitet, um
.32 arme Schweitzerfranken, um eine gemeinte Un-
bild, die doch nur eine Strafe von 4 Fr. verdient,
feine und semes Nachbarn Kinder an den Bettelstab
bringen. Wie viele durch Prozesse erarmte Familien
werden den alten Regierungen zur Last legen, au
solche Wercke der Wohlthätigkeit oder nicht gedacht,
oder dazu das nöthige Menschengefühl nicht gehabt
zu haben; wie viele werden in Zukunft sich den Wink
zu nutzen machen, den die Gesezgcber in de n 6z §.
dieser Sektion zu geben geruhen, in welcher es heißt,
daß die Parcheien, welche dem Friedeusgcricht auch
solche, seine Compcten; übersteigenden Handel über--
lassen, darum nicht mehr appellieren können. Die
gewählten Friedensgerichke werden bald durch derlei
Ucberkassungen die Proben des Zutrauens des Volks
«inarnten.

In der Redaktion fand eure Commission zwei
Fehler. Der erste besteht darin, daß es in der deut-
sehen Resolution heißt: in 14 Tagen, in der scan-
zösische» hingegen: <ÜU13 ls toiuue r!« lö sourâ,—in
iö Tagen.

Der zweite Fehler ist folgender: In dem fran-
zösischen Beschlusse, 6i §. liest man: 'Irilm».-,! <!„
<âion., Kautons-gericht, im deutschen aber Di-
striktsgcricht; wie es auch heissen soll. Da also sol-
che bloße Schreibfehler (wie schon mehrmalen ge-
schehen ist) leicht durch die Kanzlei verbessert werden
können, so rarh eure Commission einhellig solche
durch die Kanzlei zumachende Redakrionscorrekion,
und dann auch zur Annahme des Beschlußes.

Dritter Abschnitt.
Da dieser Abschnitt die Vorladungsart vor das

Friedensgericht verschreibt, wie ihr die gleiche vor
den Friedensrichter habt gut befunden, so kann der
63 §. nicht maugelba? seyn.

Der 64 § legt endlich denen nicht erscheinenden
Parcheien die gehörigen Schranken; denn derjenige,
der nicht erscheint, wird durch ein Ccntu uaz - Ur-
theil verfallt, welches ihm innerchalb acht Tagen
angezeigt werden soll. Freilich würde euere Cr.umift
sicn, diese Art, jemand in der ersten Nichterschei-
»ung zu verfallen, sehr hart glauben^ wenn nicht
alle Parcheien zuerst vor dem Friedensrichter erschei-

neu, oder schon da wegen Mchterscheinung fchlbar
augesehen werden müßen. Sohin ist eine solche Be-
schleunigung eine nützliche Folge jenes schon ange-
nommenen Grundsatzes, daß nämlich die möglichst
unverzögerte Gerechtigkeit einem jeden ertheilt werden
solle.

Der 65 §. verordnet, daß eine solche contuma-
zielte Sentenz nicht mehr zernichtet werden könne
die in dem 28. §. bestimmten Hindcrniße al-
ein a isgeuo nm.'n. Diese Verordnung ist in Folge
der angenommenen Grundsatze eben so folgsam, als
nöthig.

Der 66 §, laßt die Appellung zu wenn sie übrr
die Aushebung eines solchen contumazielle» Urtheils
in den oben bestimmten Fallen begehrt wird.— Diese
Stelle scheint im ersten Anblicke sehr dunkel, ja sogar
überstnssch., .sei! der vorgehende K We Aufhebung ei-

ner eoiuu.naziellen Sentenz gestattet, wenn die nicht-
erschienene Parthei nochmaleu erproben kann, daß sie

oder wegen Krankheit, oder Verhaftung oder wegen
Vateria.idsdieust, oder wegen Abwesenheit, oder we-
gen andern, in dem 23 §. dieses Gesetzes bestimmten
Ursachen recht saun verhindert gewesen iey. Allein es
kann der Fall eintreffen, daß das Friedensgericktt die
angegebenen àmderniste als ungenügsame erklärt.
Dann wirft sich die Frage auf, ob der, durch ein
contumazielles Urtheil Verfallte, wenn er nochmalen
billige Tntschuldigungs - Ursachen zn haben glaubt,
und anbringt, aber auch darin verfallt wird, von.
?i.iem solchen Urtheile appellieren könne?

Es scheint zwar Anfangs sehr sonderlich, daß
ein Friedenszcricht das Recht haben soll, über einen
Handel eines- Betrages von 32 Fr. unappeilbar ab-
zstsprcchen, und daß es jenes nicht haben sollte,,
über die Genügsamkeit, oder Ungenügsamkeit der
angebrachten Hindcrniße unappellbar zu urtheilen,
wenn schon der Harplhandel vielleicht nicht einmal
ic> Fr. werth ware.

Jedennoch, da die zte Sektion die Weiterzie-
hung über Urtheile, belangend die Comperenz zu-
laßs, und da hier die Rede von eontünazicllen Ur-
theilen, sohin nie ahgehirter Partheicn n?', so Ware
es doch hart, und sogar gefährlich, den Friedensge-
richten nne solche willkühUiche Gewalt zu übertragen,,
und dem Verfallten alle Mittel abzuschneiden, wann
er auch in der Epoche des contumaziellen Urtheiles
rechtsam verhindert gewesen ware; sohin rath die.
-Commission zur Annahme dieser Sektion.

Vierter Abschnitt.
Verfahren gegen erscheinende Partheien..

^ Dieft ^te Sektion entfernet alle Gattungen der
Advoraren von dem Friedensgericht, (wse es auch

recht ist, da es nur über Handel, vom Ertrag von-



Z2 Fr. «nappellbar abspricht.) Sir läßt nur tine
mündlicht Vorlegung zu aus nämlichen Grundsätzen.

Sie zeigt die ordentliche, kàzesiê und ächteste
Weise an, die Zeugen mündlich ju examinieren. Im
ersten Anblicke kam eurer Commission das ganz neu

vor, daß die Zeugen in Gegenwarth der Partheicn
verhört werden; allein diese Methode ist augenom-
men, und hat auch viele Vortheile; indem ihre Aus-
sagen auf solche Art von aller Dunkelheit gcreiniget,
und die Wahrheit frei heraus gegrübelt werden kann.

Eure Commission jweirclt auch nicht, daß diese
Sektion durch den Auedrnk: die Zeugen sollen
insbesonders verhört werden, auch verstehe,
daß es in Abwesenheit der Mitzeuge» geschehen solle,
bis auf die G geneinanderstellung derselben, im Fall
erheischender Umstände.

Diese Sektion se;t auch die Weise, einen allfach
ligen Augenschein zu machen, ordentlich fest. Sie
laßt keinen langern Termin, als einen von ic> Tagen,
fur die Vollziehung eines von Friedensgeuchten aus-
gebrochenen Urtheiles zu; und endlich versagt sie alle
Cagarionsfoderungen vor dem obersten Gerichtshöfe
über solche friedensgerichtlich ergangenen Urtheile;
sobin glaubt eure Commission, daß ne ihren Zwck
erreiche, und denen angenommenen Grundsätzen au-
gemessen sen ; sie rathet denn auch d e Annahme die-
ser 4ten Sektion mit Ueberzeugung an. -

Die drei Beschlüsse wer en angekommen. -

Usteri verlangt und erhält fur Frossard, drei
Wochen Verlängerung seines Urlaubs.

Grosser Rath, il. May.
Präsident: Stokar.

Seeretan erhält für z Wochen Urlaub.
Escher im Namen der Salpcterkonunisslon legt

folgendes Gutachten vor, über welches Dringlichkeit er-
ktart und welches 2>wcise in Berathung genommen wird.

Bürger Gesezgebcrl
Die Sicherstellung unsers Vaterlandes und die

Beschützung unsrer neuen Verfassung n achte die Bc-
setzung unsrer Gränzen nothwendig: aber um unser
Vaterland zu schützen ist der Muth seiner Vertheidiger
nicht h «fmglich, sondern sie müssen auch mit aliciz.
Mittein verleben.werden, durch die sie ihren Muth
an, wirksamsten machen und also mit gleichen Kräften
die vroste Wirkung hervorbringen können. Zu diesem
grossen Zwek ist der Gebrauch der Ftt.ergewehre jeder
Art unentbehrlich, und dieser Gebrauch macht eine
unuurerbrochene Fabrication von Schießpulver noch-
wendig.

Zur Fabrication des Schießpulvers sind drei be-
ssndttt Substanzen erfoderlich, nemlich: Salpeter,
Schwefel und Holzkohle.

Ter Gebrauch der Holzkohle ist bei Vcrferli-

gung des Schießpulvers zu unbeträchtlich, um einer
besondern gesezlichen Verfügung über ihre Lieferung zu
bedürfen.

Der Schwefel wird zwar in Helvttien nirgends
fabricirt, ungeachtet er, welches sonst höchst selten der
Fall ist, in den Gebirge,» von Aigle ganz naturl ch
oder gediegen erschein, und »nsre noch uubcnnztcn
Erjgange der Alpen ihn in Menge zu liefern im Siand
waren; dsch ist er durch den Handel sv leicht und o
wohlfeil zu erhalten, daß auch einstweilen dessen Lies
fcrung noch keiner gesezlichen Verordnung bedarf.

Ganz anders adrr vrrh stt es sich mit dem dritten
unid zwar wesentlichsten Bestandtheil des w chicßpul-
vers, nemlich mit dem Salpeter: dirs r ist nicht
immer Gegenstand des Handels und in Kriegezeiccn
muß der Staat, der eine Unabhängigkeit zu schützen
wünscht, sich denselben selbst in hmlangli. er Menge
zu verschaffen wi« en, und daher verdient die Lieferung
dieser unenrbekrlicheu Substanz besondere Sorgfalt
jedes Gesezgcbers.

Der Salperer ist ein Mittel alz, welches (»m
bei der noch üblichen alten Terminologie der Chemie
zu bleibe») aus Salpetersäure und feuerbeständigem
vegetabilischen Langensalz best ht. Bis jezt ist der
Salpeter nur an einigen wenigen Sieben, aìs bloße
mmcralegische Scl.eàcit gediegen oder natürlich ge-
funden worden und muß also durch Kunst her. orge-
bcachc werden.

Der eine Bestandtheil des Salpe rs, neulich
das vegetabilische La ug e n salz, f.udel.stch zwar
nicht in der Natur schon gebildet und abgesondert rw» ;
5o-h da es aus der Asche alier verbrannten Pflanze»
m-e Leichtigkeit anegelaug w rdm kann, 10 hat-seine
Gew.nn ng keine besondere Schwiergker; und ca
sich hie u. d da in um'ern Ho -gediegen Waldu« „
bes.übcn, die ihrer Lage w gen nicht e »mal a!6K. e

rersuhrr und beuuzt werden können, so Ware dnich
ihre < en-sung auf Lm gensalz noch wenigstens ein,
obwohl geringer. Vor heil daraus zu ziehen: eben so
ist es biege Nachlasigteic untrer Mitbürger, daß sie
die Asche der in untrem Vatcrlande nur zu häufig ab-
brcrnenden ganzen hölzernen Dvercr nicht z» Gcwin-
nung von einer nicht unbeträchtlichen Menge Laugeu-
lalzcs benutzen.

SchwieAger hingegen ist die Gewinnung d s
.^aurtbeuandcheils dos Salpeters, nemuch der Sal-
p c r c r sa u r e.

Die Salpetersäure bildet sich hauptsächlich in der
Verwesung organischer, sowohl animalischer als vege-
tabiluchev Ccrpcr, und findet sich daher besonders m
Slaven, feuchten Kellern, alten Wohnungen u. s. w.
wo tie >ich am leichtesten in Mergel und Aa'kecde an--
!e»c; schneller aber kann dieselbe durch Kunst vern it-
west besondern Fäulniß bewirkenden Vorkehrungen in
den jogenannte»» Salpeterhüttcn erzeugt ivcrdc«.



Da diese leztere künstliche Erzeugnngsart der Sal-
petersanre die sichernoeste für den Staar ist/ indem sie

nach Umstanden geleilet und vermehrt werden kann,
und Hingegen die Gewinnung der sich nur ungcfah er-
weise in den Wohnnngen jeder Art erzeugenden Sa!-
peicrsaure, theils für den Staat zu ungewiß, the ls
aber auch für den Burger, dee die nöthigen Vorteh-
rungen zur Gewinnung der salpetersam/u Erde in sei-
neu Gebäuden dulden muß, hoch i beschwerlich .st, so

sind in allen gut verwalteien Staaten ou.alpctcrhilt.en
angelegt worden, die der Pulverfabriearwi^ die erfo-
deciiche Salpetersäure liefern.

(Die Forlsetzung folgt.)

Ministerium der K»,ttste lind Wissen-
schaslen.

Oeffentlicher Unterricht.
'5-

Auszug aus dem Bericht des Erziehungs-
räch s ves Kantons d. d. i. Merz
I7YY.
Die B. Schulinspektoren haben in den ersten

Sitzungen des Erz. Ralys dc.nsewen über den
sianB des Schulwesens m ihren Di ritren, brri.owr.
— Sie striven überhaupt an manchen Dr.en bc.agce
kchrer, die ihre Pstichwn nur halb ermllen tonn.n,
ihre Sreue ab-r, um chre targe Besoldung, die z.»

ihrem Un erhall, weil ne unver.n gliu) »urd, sow u -
enwehrUm izt, ni.hr zu r^rneren. nicht niederlegen
tonnen. Sie wünschen, der Siaai mochte denjenigen,
die a.s Anersichwaa-e abrrcwn mußt n, eine billige
Entschudigung^ierkennen. Der Schuirath will d esrn
Wunsch, wenn non) mehrere Bcr.chce eingegangen
sind, mir den ii.nyigcn Vorstellungen an den B. Mi-
injler begleite..

Den B. Inspektoren wird angtrakhen: die cssent-
lichen Bcaiuren ihrer Gegenden sur das Erziehungs-
w.sen mit Klugheit zu interessieren. Es wir. ihnen
ansgctragen die Schulen ihrer Dnirikce zu be uchend
uocr cinzetne Gegenstaude Berichte einzuziehen und
das Resultat ihrer ^rfahrungcn dem Gchulrathe imc-
z rye lcn. Man tragt ihnen ferner auf, über die S»m-
nicrschulen sich zu berathen und einen Plan dem Schul-
rathe vorzulegen. — Der terz. Rath beschließt die
Echullchreestellen von Dbcrndoif, Bubendorf, Lan-
ge bcu! und Frenkendors, oie als erledigt anzusehen
sind, wieder zu besetzen.

Auf ein Schreiben von B. Lcgrand, worinn er
die Stelle eines Erziehuniisrarhs aasschlugt, aber m
einer freundschaftlichen Z. sammenkunsi mit den Mit-
gliedern des Schulrachs sich ub.r das Erziehungsfach
zu unterreden wünschte, wird einem Miiglred aufge-
nage», den Abend mit dem B. Legra: d zu veraore-
den, an weichem der E. R. fein u lehrreichen und
fchazbaren Umgang gemessen konnte.

Kriegst - Gericht in Ln;em.
Das gese-lich ernannte KriegSg'ncht in kuzttn

urkundet h-er.nit, daß home den 15. May 1799. vor
dem'e.vc.» erschienen, der eines Vergehens der In-
surrekt.on ang.klagte Ioh. Äachmam ob Hnnckelen.

Er er'ch iut nach dem Ge'eZe frei und ungebna-
de» vor 0«w'. Richter. Nachdem nun das Gericht den
B. Berichterstatter u ch den Beklagten samt seine!»
Vertheidiger arg h r', und beide erklärt, daß sw
-ichts mehr bel uf ig n haben, und der ,'wklagte auf
e..ea Äussag n bei den Lerh ren beharrte, ward

derselbe durll sine Begleit uz wieder in das Ge-
.'a ig iß jurukgefahrl, und die Sitzung gan-lich bc-
schlössen. «

Nach deren Wiener r'ffnnng zeigte der Präsident
an: das Ger eht l abe den Ioh. Ba ymaan ab Hua-
ckelen als schuldig erklärt: weil er sich nicht nur
uuges tzliche Schritte crla bt, sondern andere von
ihre m i hul ig u G horsa n abgehauen auch an meh-
reren Dr.e» chwohl selbst, als durch Abordnung von
Stasseteii die G meniora und einzelne Bürger derse?»
be i zum Ausstände aufgefode«, unter dem Vorwand,

!ste mußten fur das Vaterland streite noch überdies
chensldigen Ort und Ste le in einem Walde angewie-
sen, um (wie er sagte,) gegen die kommenden Ran-
der Wache zu halten; uns zwei Nachre durch selbst
im Walde zugebracht; sich ferner bei d,n an;e,rollren
ausrnhr.fthenZusainmenkünften als sogenannter Kr.egs-
rath wertlyàtjg erzeigt, und sogar duni'is m.t an-
der» sogenannten Kriegsrarhen beschlossen: wenn
Truppen kommen, und sì: angreiffen wollten, sollen
sie Zeichen durch Getaut, Su,usse und Feuer geben ;
ferner, weil er in eben diesem Rache ein.» ausruhn-
suren und der Constitution zuwid.rlau-'cnden E.d ;e-
leistet, und überhaupt in ailen Rukßchwn sich als
Rädelsführer bei dem Ailfstande in RuIvhl und der
Enden gezeigt hat.

Aus diesen Gründen hat er sich gegen dse Gesetz«
vom zc>. und Zi. Marz aufgelehnt, und dieleibe» s

übe. rre.en; in Aussicht dieser Gesetze nun, und im
Entgegcnhail seines Verbrechens, hat das Kricgsge-
richt erkennt: daß er nach bemelden Gesewn vo n
z->. und zi. Marz 1799 mit dem Tode bestraft, und
nach Milirargefttzen durch den Kopf geschossen wer-
den soll, bis der Tod erfolget; jedoch weil die
Constitution eine höhere Gewalt zur Begnadigung
vorschreibt, soll diese Gewalt vorbehalten seyn.

Xctnin m supr-,. Unterzeichnet: Landwing,
Präs. Vonflüh, Haaplmann. Dorn, Lieutenant.
Lieutenant Wolf. Müller, Lieutenant. A- V o n-
Matt, Sergent. Frwdr. Leuthold, Berichtersiar-
ter. Herrliberger, Secrctair.

Gegenwârtigcs Urcheil habe de:« Verurtheilte»
Ioh. Bachmann gesczlich vorgelesen, und ereffut.
ben IL. Ms» i?yh. Friede. Leuthold, Rappo.t.
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